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Zu.r Erhaltu1ng kirchlicher Ordnung hat die Lan
deissynode in A:rusführung des Artikels 11 der Kirchen.:: 
9rdnlµlg und ilil Ergänr&ung der Ordnung des kirnh
lichein Lehens de,r Evangelischen Kirche del' Union 
.~u1' Giw1d des Artikels 86 Absatz 3 dieser Ordnung 
folgeindes Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 
). Nach A.rtikel 11 del' Kirchenordnung wird von den 
· · Gemeindegliede.rn erwartet; daß sie · ihr persön

liches Leben in Haus und Beruf in der Verantwor
tung vor Gott und in der Zucht der Liehe führen, 
daß sie' am Gottesdienst und. am Heiligen Abend
mahl teilnehmen und· dafür sorgen, daß ihre Ehe 
kfrchlich eingesegnet wird, ihre Kinder getauft, 

.• ··• christlich erzagen und lmnfirmiert, ihre Entschla-
. fe.11eill unter Mitwirkung der Kirche bestattet wer

den• 

.Wer sich seiner Verantwort•ung vor Gott imd der 
Gemei.nde offeneic-htlich entzieht, ist durch den 
Pl'arrer od.e·r von ihm beautl'tragte Gemeindegl1e
der seelsorget·lieh !ZIU ermahnen u:nd gegebenenfalls 
zu verwarnen. 

'• P'ies hat :insbescmdere 'llU geschehen bei 
·: .,Unterlassen der Taude der Kinder, 
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Fernhalten der Kinder VOIIl der kirchlichen Un
terweisung, 
Nichtbegehren der KonfirrW.tion, 
·Nichtbegeh.ren .. der Trauung, 
Nichtbegehren der kirchlichen Bestatt'ung näch
ster Angehöriger, 
Beteiligung an Weihehandlungen; die im Gegen-

. satz zu kirchlichen Amtshandlungen stehen~ 
Ve.rächtlichmachung des göttlichen Wortes, 
laste,rhaften Lebenswandel, 
böswilliger Verweigerung kirchlicher Abgaben. 

Artikd 2 

1. Bei ~rQben oder . andauemden Verstößen soll der 
Geimeindekirehenrat, wenn alle seelsorgerlichen Er
mahnU!Ilgen erfolglos bleiben, beschlußmäßig . fest
stellen, daß der Betroffene seine kirchlichen Pflich
ten mcht erfüllt hat, und unbeschadet des Artikels 
51 der Kirchenordnung beschließen, daß ihm ein- . 
zelne oder alle der nachfolgend geinainnten kirch
liicben Rechte entzogen werden: 

das kirchliche Wahlrecht, 
die B~re·chtigung zum Ältes~enamt, 
die Bere·chtigung zum Patenamt, 
der Anspruch auf Trauung, 
der Anspmch auf kirchliche Bestattung. 

2. Dieser Beschlµß ist· dem Betroffenen mit Begrün
dung schriftlich mitzuteilen. Auf die Möglichkeit 
einer Besch,:Verde nach Artikel t ist dabei hinzu
w1eisen. Der Beschluß wird erst nach Ablauf der 
Beschwerdefrist oder nach endgültiger Entscheidung 
über die Beschwerde wirksam. 
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3. Unterz1eht sich ein Jugendlicher :nach d·er K-0nfir
maHon einer Weihehandl11Jng, die im GegemJ;atz zur 
KonfirrnatiOlll steht, so verHert er dadurch die mit 
der Konfirmation erworbenen Rechte; eines Be
s~hlusses des Gemeindekirchenrats bedarf es nicht. 

Artikd 3 
. Der Gemeindekirchenrat hat über Jeden Fall de1: 

'Entz1erhUJng kirchlicher Rechte dem Superintendenten 
a:usfübrlfoh zu herichten. Das gleiche gilt bei Auf
heJmng eiii:res sofohen Beschlusses. 

Lande·osynode vom 26. November 1953 Ullld des Be
schlmises rler Kirchenleitung vom 16. Dewmber 1953, 
erhalten hat. , 

In AUtSführung der Bestimmungen des Art. 20 der;' 
Kirchenordn111I1g hat die KirchenleitUJilg auf Grund des. 
Art. 132 Abs. 2 der Kirchenordnung folg·e.nde Kon< 
Y.entsordnUJng beschlossen: · 

§ 1 
(1) Im Pfarrkonvent finden sich die im Pfarramt;. 

l 
ode·r im ständigeill Amt einer Pfarrvikarin.' festange- . 

Artikel 4 ·,:stellten oder mit der Verwaltung Qder MitY.erwaltung' 
Gegen den Beschluß des Gemeindeki•rchenrats ka:nrr :'1 eines solchen Amts vor.übergehend betra:Uten kirch- ii 

de•r Betroffene innerhalb von zwei Wocheai heim Kl'eis- \ liehen Amtsträger eines Kirchenkreises .. als Konven- ' 
krl'chenrat u'I1d gygen desse.n Entscheidung innerhalb 

1
\ tualre zusammen. 

von zwei Wochen beim Konsistorium BeschWle1,de ein- (2) Hilfspr.ediger, Vikare und Vikarinnen, die im ' 
legen. Be·refoh des Kirchenkreises ihren dienstlichen Wohn-

Artikd 5 

De'r vom Gemeind,ekircbenrat aU1Sgespl'IOchene Ent
zug de•r kirchlichen Rechte gilt auch für die übrigen 
Ge.meinden de·r Landeskirche. Der Gemreilndekirchen
'rat' soll dem Gemeindekirchenrat des neuen Wohn
sitzes von seinem Besehluß Mitteilung machen, auch 
wrenn de·r Betroffene irn ein anderes Kirchengebiet ver-
zieht. . 

Ai·tikel 6 
Der Irrende b1eibt auch nach Inkrafttreten der 

vorstehenden Maßnahmen der Bmder, welcher der 
e·rmahnenden Liebe bedarf. Ziel mu.ß bleibe.n, ihn 
zur Umkiehr und zur Versöhnung zu führeill., Gelingt 
diie.s, so hebt der Gemeindekirchenrat die nach Ar
tikel 2 Absatz 1 g.etroffenen. Maßnahmen wieder auf 
oder Legt ihm d1e nach Artikiel 2 Absatz 3 verlorenen 
Rechte wieder bei. 

Artikel 7 
Der Erlaß von Dtl'rchführ:ungsbestimmungeill bleibt 

der Kirchenleitung vorbehalten. 

Artifoel 8 
Dieses Kirchengesetz tritt migleich mit der Ord

nuihg des kirchHchie.n Lebens der Evangelischen Kirche 
der Union· in Kraft. 

Vorstehendes Kirchengesetz, das vom Präses der 
Landessynode unter dem 28. F1ebruar 1956 ausgefer
tigt worden ist, wird hiermit verkündet. · 

'Greifäw.ald, den ·29~ Februar 1956 

Die. Kirchejileitung 

D. Krummacher 

Nr. 2) Konventsordnung 
Vom 27„0ktober 1953 

Nachstehend geben wir die Kon ven tsor dnu ng 
vom; 27. Oktober 1953 in der Fas:sttng bekanmt, die 
d1ese K;o.nventsordnung auf Grund des Beschlusses der 

sitz haben, sind i:n de·r Regel zu den Konventen ein-· 
zuladen. 

(3) Eme·ritierte Geistliche, die im Bereich des Kir
chenkreises wohnen, kö.ll!ll!en zu den Konventen ein-
geladen we·rden. . ·, 

( 4) Die . Pfarrkonve~tre findell1 iin der Regel monat~ ~; 
lieh auf Einladung de.s Superintendenten statt. Sie 
sol1en nach Möglichkeit ~n kircheneigenien Rä:umen 
gehalten werden .. Mhldestens e~nmal im J.ahr soll 
der Konvent als. ganztägiger Hauptkonvent durchge
führt werden. 

§ 2 
(1) Die Konvente werden.miteiner Andacht, mög

lichst 'in der Kirche, der Hauptkonvernt mit einem 
Gotte.sdienst eingel:eitet. 

(2) Die Konvente . sollen zu geistlicher Vertiefung, 
theo1ogi8'che•r Weite,rbildung und brüderlicher Beratung 

, fiihven. 
(3) Dioe Arbeit der Konvenfo wird daher folg·ende 

Gebiete behandeln: 

a) eillle gründliche Bibelauslegung, der der Urtext 
7lll: Grunde zu legen ist.. Ihr Ertrag kan111 iJll ge
meio111samet· Arbeit homiletisch lllilrl katechetisch 
aUJsgewertet werden, 

b) wissenschaftliche Re.frerate über theologische Pro
b1eme oder kirchliche Gegenwartsfragen. Hie-r
für kann d~e Kirchenleitumg besondere Themen 
s.teJJen, 

e) Aussprache über die kirchliche Lag·e u:nd ilber 
lauf.ende Verwaltrnngsangelegenheitoo, 

d) Abschnitte der Kirchem>rdnumg ood ausgewählte 
Kapitel aus den Bekenntnisschrift~. 

(4) Den Beauftragten der kirchlichen Werke ist 
GeLege.nheit :&u geben, aus ihren besOillder.en Aufgaben
gebieten von Zeit zu Zeit zu berichten. 

(5) Kirchenamtliche Verfügumgen sollen bekannt 
gemacht imd besprochen werden. · 

(6) Der Konvent wird mit Lied und Gebet g·e
schl085en. 



§ 3 
(1) Die Konvente sind kirchlicher Diea1st. Ihre 

Leitung liegt in den Händen des Superintendenten'. 
Er kann in besonderen Fällen Urlaub erteilen. Nur 
triftige Gründe entschuldigen ein Fembleiben. Die 
KonventStage sind daher nach Möglichkeit voo. Amts
handlungie;n und Gemei1ndedienst freizuhalten. Es ge
hört ZlliIIl zuchtvolle,n Verhalten des Bruderkreises, 
den Tagungen, wenn irgend möglich, bis zum Schluß 
bcizu,wohneu. 

(2). Tiber, den Verlauf des Konvents ist eiine kurze 
Niederschrift zu fertigen.. Die Referate der Haupt

. konve.nte sind mit einem Protokoll an das Konsisto
rium einzureichen. 

(3) Den. Teilnehmem an den Konventen nach § 1 
Abs. 1 und 2 werden die Fahrtkosten aus der K1,eis
synodal,kasse vergütet. Tagegelder werden nicht ge-. 
zahlt. 

§ 4 
(1) Die Konvente sind Arbeitsgemeinschaften. Die 

Mitarbeit im Konvent ll!nd die Dbemahme von Re
feraten gehören zu den Pflichten. aller KonventuaJ.en. 
Wenn es zweckmäßig erscheint, 1,<önnen auch Nicht
mitgl1eder des KonventS um Referate gebeten werden. 

(2) Der Ertrag der Konventsarbeit hängt zu einem 
Teil davon ab, daß die Brüder s,ich mit den recht
zeitig bekanntmgebendein Themern schon vorher ver
traut ~achen; diese Vorbereitung kann durch Mit
teilung von Thesien der Refere:ntein erleichtert werden. 
Zum andere11 hängt der Ertrag da~oin ab, daß die 
Brüder in seel&orgerlicher Verantwort1]ng aufeinander 
hören und ei'Ilwnder helfon. 

§ 5 
Die Pfa'rrfrauen sind vom Superinte.ndelllten zu be

stimmten Konventein ein~den. Auf dies·en ~ornven
ten so1len awch Themen behandelt we•rden, die die 
besonde'1ien Aufgaben der Pfarrfrau be1,ücksichtige:p.. 
Mindestens einmal im J abr soll dem K01Uventualen 
Gelegenheit gegeben werden, mit ihren Franien das 
Heilige Abe.ndmahl gemeinsam zu feiern .. 

§ 6 
(1) Im Propst>Ci.konvent finden sich die Konventu

alen aller Pfarrkonvente eines Propsteispre:ngels zu
sammen (A1-t. 113 Abs. 1 der Kirchenordnurng). 

(2) De'r Propsteikonvent wird durch den Propst 
einbe,rufen. Von dem Termin ist dem Bischof recht
zeitig Mitteilung zu machen. 

(3) Die V O'l"SChriften für die Pfarrk01I1vente der 
Kirchenkreise finden auf den Propsteiko:nvent sinn
gemäß Anwendung. 

§ 7 
(1) ~uf Einladung des Bischofs ode'r auf Anord

nung det· Kirchenleitu:ng treten die Konventualen der 
Pfarrkonvente 7.u einem Generalkonvent zusammen. 
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Die Teilnahme an diesem Konvent gehört zu den 
amfüchen Pflichten. 

(2) Die Kosten dieset· Konvente trägt die Landes
kirche. 

§ 8 
Diese Konv·e.ntsmdnU'llg tritt am 1. Advent (29. No

vembe·r) 1953 in Kraft. Die erforderlichen D:urch~ 
führungsbestimmungen erläßt die' Kirchenleitung. 

Greifswald, den 16. Dezember 1953 

Die Kirche,,..leit.ung 
D. von Scheven 

Nr. 3) Sozialversicheru11-g der nebenberuflich im 
kirchlil'hen Dienst Beschäftigten 

Die Regierung der Deutl3chen Demokratischen Re
publik - Ministerium für Arbeit und Berufsausbil
dung - Abt. Sozialversicherung - hat zum Artikel. 2 
(zu § 4 Buchstabe b Abs. 2) der 1. Durchführu1ngs
ve.rordnung zur Verordnung über die Sozialpflichtver
sichel'UIIlg vam 9. April 1947 ergänzend festgestellt, 
daß als sozialversichemngsfreies Einkommen voo we
niger als. 1/ 3 des Verdienstes eines gleichartig Be.
schäftigt~n nur Einkünfte unter 40.- DM monatlich 
gelten. Alle Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis, 
die den. Betrag von monatlich 40.- DM erreichen oder 
übersteigen, sind hiernach der BeitragspflicJ.it zur So
zialve.rsichemmg unterworfen. Ausgenommen hiervon 
sind nur diej<:nigen ArbeitseITTtgelte, die an einen un
ständig Beschäftigten gezahlt werden, der eine Gele
genheitsarbeit von weniger als 3 Tagen allllübt (Abs. 1 
a.a.O.). 

Es ist außerdem zu beachten, daß Beiträge zur 
Sozialversichemng nur von Lohrneinkünften bis zur 
Höhe von insgesamt 600,-'- DM monatlich zu berech
nen sind. Dabei sind die Entgelte aus verschiedenen 
Arbeits.verhältnissen zusammen zu recbmen. Bei ne
benbe,ruflich im kirchlichen Dienst Beschäftigten emp
fiehlt es sich deshalb, jährlich dnmal eine Bescheini
gung über die im Huuptbemf erzielten Lohnei:nküntfte 
vorlegen zu lassen, damit geprüft werden klllDJI1, in
wieweit die Berechmung von Sozialversichenmgsbeiträ
gen wegen Ubersteigens der Gesamthöhe der sozial
versicherungsbeitragspflichtigen Lohnsumme voo. 600,
DM mO'llatlich ,entfällt. Im einzelnen wird auf nach
stehende Beispiele verwiesen: 

a) M. bezieht im Hauptbe.ruf monatlich 400,,- DM. 
Außer~em erhält er für eine nebenberufliche, kirch
liche Beschäftigung monatlich 50,- DM. Die Lohn
einkünfte sind .in beiden Fällen sozialversicher:ungs
beitragspflichtig. 

b) M. bezieM im Hauptberuf monatlich 400,- DM. 
Daneben erhält er für eine nebenberufliche, kirch
liche Beschäftigung monatlich 20,- DM. Die Lohn-
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einkünfte des Hauptberufs sind sozialversicherllillgs
heitragpflichtig, während Sozialversicherungsheiträge 
fü,r die Lohneinkünfte aus der nehenber.uflichen Be
schäftigll'llg von 20,- DM wegen Nichterreichens der 
Mindesthöhe nicht zu berechnen sind. 

c) M. bezieht im Hauptberuf 580,- DM monat
lich. Daneben erhält ·er fiir dne lllebein:berufliche, 
kirchliche Beschäftigullig monatlich 60,- DM. Für 
die Lohindnkünfte aus der nebenberuflichen Beschäf
tigung sind Beit,räge zur Sozialversicherung illUr von 
dem Teilbetrage der Lohneinkünfte in Höhe v-oin 20,
DM zu berechnen. Die Restsumme von 40,- DM ist 
wegM lJbel'steigens der beitragspflichtigen Lohnsum
me von imsge-samt monatlich 600,_- DM beitragsfrei. 

d). M. bezieht im Hauptberuf Loh:neinkünfte von 
monatlich 750,- DM. Außerdem erhält er aus einer 
oobenberuflichen, kirchlichen Beschäftigung monatlich 
50,- DM. Sozialversicherungsbeiträge für das Ar
beitseinkommen aus der nebe;nherufliche.n Beschäfti
guing sind nicht ·zu berechnen, da die Lohneinkünfte 
aus dem Hauptberuf bereits die sozialversicherungs
pflichtige Lohn.summe V•Qn 600,- DM monatlich über
steigen. 

Unsere Ve'ffügung vom 24. März 1952 - AV 
314/52, Kirchliches Amtsblatt 1952, Seite 11 - be
treffeind Sozialversicher.ungsfoeibeit der gegen gerin
gies Entgelt im kirchlichen Nebendienst Beschäftigten, 
wird hiermit aufge·hoben. 

Wir ersu·chen, entsprechend ab sofort zu verfahren. 

Greifswald, .den 18. Oktober 1956 

Evangelisches Konsistorium 

Woelke 

A V 12008 - 2/56, I 

Nr. 4) Lohnausgleichsbetrag in Krankheitsfällen 

Evangelisches Kon.~istorium 
B 21703 - 1/55 

G1,eifswald, 
den 13. Oktober 1955 

Bezug: l) Dllilere Verfügung vom 5. 3. 1954 .:_ 
B 21703 - 2/54. 

2) Ano1·clnung iiher die Berechmllilg der Lohn
steuer in Krankheitsfällen vom 10. 6. 1955 
(G.BI. I Nr. 53/1955 S. 455). 

Durch die Anordnung über die Be1iechnung der 
Lohnst·eiue'l' ilil Krankheitsfällelll vom 10. 6. 1955 (Ges.
ßl.. DDR 'r.eil I 1955 S. 455) ist unter Aufhebung 
de·r bisherigen Bestimmungen angemdinet wm·den, daß 
hei Arbeitsunfähigkeit -- bezw. -hefreirnng infolge 
Krankheit, Betriebsunfall oder Quarantäne der Ar
beitsve1•dieI1Bt, der in d·em Lohnzahlrnngsreitra,um er
dient worden ist, der Lohnsteuer rnnterworfen wird 
·und zwa-r 1n jedem I~all nach der Tabelle für tägliche 
Lohnzahllllng. Nach de.n bishei·igem. staatliche111 Be
stimmunge1n war der Arbeitsverdienst iin diesen Fällen 

nach der im E:nzelfall bisher angewandten Lohnsteuer• 
tabdle zu vcrstern~rn. Besonders ist zu beachten daß 

. ' 1 

bei der Errechnnng des Lohnzahlmngs?Jeitraums für 
Lohnsteuerzwecke der Monat zu 26 und d1e Woche zu 
6 Arbeitstagen g•erechnet wird. 

Im einze:Lnen wird auf die o. a. Amto-rdnuing vom 
10. 6. 1955 venvi.es·en. 

Ziur erleicht-erten Anw•endrnng di•es·er Bestimmung 
gieiben wir nachlstehend 2 Berechnungsbeispiele: 

Der Angestellte M erhält monatlich 360,
Er ist verheiratet, keine Kinder, somit Steuerklasse II ' 
Der Arbeitnehmer (hier M) 
erhält: 
Normalerweise 

Monatlic'he Ver· 
gütung ,• 

SVK .. , .. 
·Lohnsteuer . . . 

360,-DM 
36,-DM 
20,~DM ---

Er erhält monatlich: ~04,- DM 

1. Fall: 
M. ist 30 Tage (1.-30.) 
arbeitsunfähig krank 

Krankengeld von der SVK. 
30 X 6,- DM = 180,- DM 

Lohnausgleichsbetrag 124,- DM 

Nettovergütung: 304,-DM 

2.Fall: 
M. ist 10 Tage arbeitsfähig, 
davon 8 'Werktage und 20 
Tage im Monat arbeitsunfähig 
krank. · · 

Arbeitvergütung für 10 Tag·e 
'''/so von 360,- DM = 120,_: DM 
SVK , . , . . . = 12,-DM 

Lohnsteuer 
(verdient pro Tag ~Q 

8 
= 15,-DM; Lohnsteuer = 1,01 DM X 8) =_8,08DM 

Nettovergütung: 99,92DM 

Krankengeld 
20. X 6,- DM 120,-DM 

Lohnausgleichsbetrag ~4,00 _DM 

304,00DM · 

Der Arbeitgeber verausgabt: 

Normalerweise 
Monatliche Ver-

gütung 360,- DM 
SVK . . . 36,-DM 
Unfallumlage _1,08 ~ 

insgesamt: 

Lohnausgleichs:betrag 
= 124,- DM 

Vergütung 120,- DM 
SVK 12,-DM 
Unfallumlage 0,36 DM. 
Lohnausgleichs-

betrag 84,08 DM 

insgesamt: 216,44DM 

W oe lke 

Nr. 5) Steuerabzug für steuerbegünstigte freiberuf
liche Einkünfte 

Aus g-egehene.r Veranlassung wird dar.auf hi.tige
wiesen, daß nach § 5 und 21-25 der AStVO vom 
22. 12. 1952 (veröffentlicht in d~r Schriftenreihe zum 
Abgabenrecht, Heft 12_, „Das geltende Lohnsteuer
recht") steuerbegünstigte freibel"Ufliche Einkünfte (u. 
a. ffü• :fr.eiber.ufliche Tätigfoeit als Künstler, Ingenieur 
oder Architekt) mit 140/0 des Entgelts dem Steuer
abzug unterliegen. Diese Steuer ist dm,ch den Ent
geltsschuldiner vom Entgelt eii:izuhehalten und an den 
für den Wohnsitz des Entgeltschuldners zuständigen 
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~at des Kreises - Abte~lung Finanzen - Unterabtei- Abgabe einer größeren Grundstücksfläche oder durch 
1:ung Abgaben - abzuffi\hren, und zwar spätesteTIS bis Be:zahlung vomehmen (§ 4 (3)). Die Bewertung er
zum 10 .. des folgenden Mooats. Dabei sind gieich- folgt nach den preisrechtlich zulässigen Gr:undstücks
~itig die Höhe des gezahlten Entgelts sowie die abge- preisen (§ 3 (1) Satz 2). 
führten Steuerbeträge anzumelden. 1 · Zu.r Ersparung von Kosten i~t der Tauschvertt·ag 

.. Nur wenn vom Empfänger des Entgelts durch Be- zunächst in nicht beurkundeter Form, d. h. ohne Be

. scheinigung des Rats des Kreises - Abteilung Finan- achtu;ng des § 313 BGB abzuschließen (§ 6 (2)). •• „. - Untmbtcilung Abgoben - oochg<wieoen winl, Sämtliche demtigen Vert•äge hedürlen, wie hi•· 
da~ der Steuersatz anstelle von 140/o auf einßn niedri- her, der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 
ge.relll. Prozentsa~·z vom Entgelt oder auf 0,- DM fest- W 0 e I k e 

.gesetzt worden ist, darf das Entgelt um den n.ied·ri
geren Prozentsatz Steuern gekürzt gezahlt werden. 
Der Entgeltempfänger ist verpflichtet, diese Beschei

·' inigung dem Entgeltschuldner zur E~nsichtnahme vor
zulegelil.. Von dieser Bescheinigung ist zweckmäßiger
weiise ei'lle Abschrift für die Akten zu fertigen. 

Wir ersuchen, ab sofort entsprechend zu verfahren. 

Gmifswald, den 20. Oktober 1956 

Evangelisches Konsistorium 
Woelke 

B 21801 - 10/56 

Nr. 6) Tausch volkseigener Grundstücke 
gegen nicht volkseigene Grundstücke 

Evangelisches Konsistorium 
.B 20401 - 15/56 

Greifswald, 
dein 16. Oktober 1956 

Wir machen auf die im Gesetzblatt der Deutschen 
Demokrati-s.chen Republik, Teil I, Nr. 79, S. 706 ff., 
veröffe11.1.tlichte AnordnU1ng über den Tausch voll<seige

. ner Grundstücke gegen nicht volk5eigene Grundstücke 
vom 1. Septembe.r 1956 aufmerksam. 

Eine Anwendu:ng dieser Airuordnung lwmmt in al
len den Fällen i:n Betracht, iil.t denen im kirchlichen 
Interesse volkseigene Grundstücke gegen Hi!llgabe von 
kirchlichem Grundbesitz im Tauschwege erwo1·ben 
we.rden sollen. Für die kirchliche V~rwaltungspraxis 
scheinelll. uns in.sbesonidere folgende Bestimmungen der 
Anordnung bedeutsam zu sein: 

Die Tauschverträge bedürfen der Zustimmung de.s 
Rates des Kreises. Der Rechtsträger des yolkseigenen 
Grundstücfoes darf vor dieser Zustimmung verbind- · 
liehe Handlungen, insbesonder.e auch eine Ubemahme 
der zum Tausch vorgesehenen Grundstücke nicht vorr
Mhillelll (§ 1). Das durch ,den Tausch in das Eigen
tum des Volkes übe.i·gehende nichtvolkseigene Grund
stück muß lasten f.r e i übergeben werden (§ 2 (1) 
Ziff. 3). -

. . De.r Tausch ve>lkseigener gegen nichtvoJkseige.ne 
' ~rundstücke hat auf der Grundlage gleichgroßer 

G.rundstücksflächeill zu erfolgen (§ 3 (1) S. 1). Wenn 
~1~h hierbei Wertdi:fferenzen Z'llgunsten des privaten 

,'- ;'I'auschpartners ergeben, so ist der Wertausgleich 
".nicht durch Mehrabgabe von Grundstücksflächen, .solil
'' dem durch Bezahlung a:us Investitionsmitteln vornii
,nehmen (§ 4 (1)). Wenn sich umgekehrt Wertdiffe
',-~enzen zugunste.n des Volkseigentums ergeben, kann 
-· r private Tauschpartner den Wertausgleich durch 

Nr. 7) Pflege der Gehäude 
Evangelisches Konsistorium 
B 11601 - 50/56 

Greifswald, 
den 27. November 1956 

Wir weisen darauf hin, daß .außer der Reinigung 
der Kläranlagen, Schornste:illle, Du!llggruben usw. auch 
die regelmäßige Reinigung der Regenri1rmen und Fall
rohre zu den allgerncin1en Arbeitein de1· Pflege und 
Reinigung der Gebäude gehört. 

Wir ersuchen daher die Herren Vorsifaenden der 
Gemeindekirchenräte und diie Mitglieder der Baukom
mi'88ion~n sowie die Vorsteher der kirehlichen Anstal
ten. und Heime, bei ihr.en Gebäudebesfohtigu:ngen hier
auf ebenfalls ihr Augenmerk zu richten. ··Alle Rinnen 
und Fallrohre müssen jährlich zweimal gründlich ge
reinigt werden; um Verstopfung.en und Frostschäden 
zu verhindern. Zweckmäßigerweise geschieht dies im 
Herbs.t naeh Beendigung des Laubfalls un.d im Früh
jahr nach dem Abtauen des Schnees. Bei diesen Rei
nigungsarbeiten ist zugleich auch auf eingetretene 
Schäd.e:n. und notwendige Reparaturen zu achte!ll. Bei 
dem oft sehr mangelhaften Zustand der Ri.ll1nen, der 
durc:h Unterlassen von Reparaturen und Erneuerungen 
sieit Kriegsbeginn entsta:ndein ist, ist die gründliche 
Pflege und Instandhaltung besonders wichtig, da sonst 
erhebliche Schäden und Ausgaben erwachsen. können. 

Bei diesen Reinigungsarbeiten ist ~uch vorhandener 
Bewuchs von Strauchwerk usw. auf Gesims~n, Mauer
absätze11 und Dachkehlen zu entfomen, weil die Wur
zeln neue Verstopfungen hervorrufen und auch das 
Gefüge des Mauenverks oder der Daehdielung spren
gen körnwn. Ferner ist auf genügenden W asserab
fluß rings um dLe Gebäude zu achten. Mehrfach 
wul'de festgesteLlt, daß Fundamentooken V()lll Gebäu:
den Risi;e bekommen haben, weil am Fuß der Abfall
rohre nicht genügend für Abi.auf des Wassers gesorgt 
worden ist. li:J.folge ständiger Dutchfeuchtuing des 
Untergrl:mdes finde1n AusspüLu:ngen statt, die zu Seit
zuiig1en des Fundamem.tes m1d .· schweren ·Mauerrissen 
führ·en können. Oft ist schoü leichtes Durchzi.ehe:n 
von flachen Gräben oder Anbritngung von Pflaster- · 
·rirmem geeignet, dem Wasser Abfluß zu· verschaffen. 
Wichtig ist hierbei auch, daß das Äußere der Gebäude 
von St:rauchwerk und Pflanzenbewuchs freigehalten 
wird. In etwa 2 m Abständen von den Auß.enmauern 
de'r Gebäude sollen lrei!IlJC Bäume oder größeren Sträu
cher geduldet werden. 

gez. W oe lke 



Lfd. 
Nr. 

1. 

Zeitpunkt 
der Sammlung 

Ne:ujahr 
(1. 1. 1957) 

Epiphan!las 
(6. 1. 1957) 

Nr. 8) KOLLEKTENPLAN 
für das 1. Halbjahr des Kalenderjahres 1957 

Zweck der ·sammlung 

F1ür die Durchführung der Christenlehre 
(Rel,igiionw.nterricht) 

Fiür d:as Hilfäw,erk der Ev. Kirche 

Der Betrag ist abzuführen 
a) an den · b) von dem 

Superintendenten bis spätestens 

5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

3. 1. Sonntag Für örtliche Bedüdnisee der Kirchengemeinden 
nach Epiphamas 

4. 

5. 

6. 

7: 

8. 

9. 

10. 

11„ 

12. 

13. 

14. 

15. 

(13. -1. 1957) 

2. Sonntag 
11111-ch Epiphanias 
(20. 1. 1957) 

3. Sonntag 
nach Epipharuias 
(27. 1. 1957) 

4;Sonntag 
nach Epiphanias 
(3. 2. 1957) 

5. Sonntag 
nach Epiphanias 
(10. 2. 1957) 

Sonntag 
Septuiagesimä 
(17. 2. 1957) 

Sonntag 
Sexagesimä 
(24. 2. 1957) 

Sonntag 
Estomihi 
(3. 3. 1957) 

Sonntag 
Invokavit 
(10. 3. 1957) 

Sonntag 
Reminisoo1,e 
(17. 3. 1957) 

Sonntag 
Oculi 
(24. 3. 1957) 

Sonntag 
Lätare 
(31. 3. 1957) 

Sonntag 
Jurlica 
(7. 4. 1957) 

F1ür das Mutterha:us _Bethanien 5. 2. 

Fiir gesamtkirchliche N-0tstände und Aufgaben der 5. 2. 
.Ev. Kirche hl! Deutschland 

Fiir die kirchlichen Geme_indeschwestern.statianen 5. 3. 

Zur Förderm1g des Studiums der Ev. Thoo~ogie 5. 3. 

'.ütir Linderung dringender N-0tstände der Gesamt- 5. 3. 
kiirche (EKU) 

Fiür d1en weiteren ku.fhau und die Arbeit der Züssower 5. 3. 
Diakonieanstalten 

F1ür z-W,e:cke der Kirchenkreise 

Für die ev. Kinderheime und Kindergärten 

F1ttr diie Haupthibelgesellschaft 

Für ·das Gustav-Adolf-Werk anläßlich des 125-jähd
gen J1ubiläums 

Für d·en Kirchsaalbaw der Züssmver D1akonieanstaltein 

Zur Wiiederherstell~ von Gotteßhäusem rnnd ande
ren kirchlichen Gehäwden 

5. 4. 

5. 4. 

5. 4. 

5. 4. 

5. 4. 

5. 5. 

20. 2. 

20. 2 • 

20. 3. 

20. _3. 

20. 3. 

20. 3_. 

20. 4. 

20. 4. 

20. 4. 

20. 4. 

20. 5. 



16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

29. 

30. 

4.'l 

Zeitpunkt . Zweck der Si!mmlung. 
Der Beitrag ist abzuführen 

a) an den b) von dem 
· de1· Sammllmg Superintendenten bis spätestens 

So.nntag 
Palmanum 
(14. 4. 1957) 

Karfreitag 
(19. 4. 1957) 

Ostersonntag 
(21. 4. 1957) 

Ostermontag 
(22. 4. 1957) 

Sonntag 
QwasimqdogenHi 
(28. 4. 1957) 

Sonntag 
Miseri.cord.ias 
Dominii 
(5. 5. 1957) 

Sonntag 
J1Uihilate 
(12. 5. 1957) 

Sonntag 
Kantate 
(19. 5. 1957) 

Sonntag 
Rogate 
(26. 5. 1957) 

F.ür die Arbeit unserer Kirche an der ev. Jugend 

:Frür die Arbeit der Inneren· Missio.n 

~r Verstärku.ng des kirchlichen Dieru1tes iin den Not
gebieten der Heimatkirche 

Für die Durchfiihru.ng der . Christenlehre 
(Religio.nsru:nterricht) 

Für die männliche Diakonie (DiakQnie\Ila:nstal~ Züssow, 
ZüIJ;chower Brüderhaus) 

Für diie kirchlichen Gemeindeechwesternstationen 

Für örtliche Bedürfnisse der Kirchengemeindem 

Zur Pflege der Ev. Kir~henmusik und Ausbildu.ng von 
Kirchenmusikern 

Für die kirchliche Fürsorge an unseren Alten 

Himmelfahrtstag · Für d<i.e Äußere Mission 
(30. 5. 1957) 

Sonntag 
Exaudi 
(2. 6. 1957) 

Pfingstsonntag 
(9. 6. 1957) 

Pfi.ng.stmontag 
(10. 6. 1957) 

F,ür die ökumenische Arbeit der Ev. KirchC in 
Deiµ,ts;chla.nd 

F.~r die kir.chliche Volksmission in unserem Kirchen
geibiet 

Für die kir.chliche Unterweisung 

Trinitatissonntag Für eigene ·Bedürfnisse der Kirchenkreise 
(16. 6. 1957) 

1. Sonntag 
nach Trinitatis 
(23. 6. 1957) 

2. Sonntag 
nach Trinitatis 
(30. 6. 1957). 

Für außerordentliche Aufwendungen der Gesamtkirche 
(EKU) 

Für. das Hil;fswe.rk der Ev. Kir.ehe 

5. 5. 20; 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5: 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 2o. 6. 

5. 7. 20. 7. 

5. 7. 20. 7. 

5. 7. 20. 7. 

5. 7. 

5. 7. '20. 7. 

5. 7. 20. 7. 

Evangelisches Konsistorium Greifswald, den 11. Dezember 1956. 
AV 20902 - 4/56 

. ' ~,. ·;:\ , •. j, ' . f -

Der v~J;Stehende Kollektenplan wu;rde :ün. der Sitzung der Kir.chenleitung am 10. De.>oomber 1956 be
.. schlossen. ; :Für die in dem Plan vorgeseh®en Kollekten für die Bedürfnisse der Kirchengemeinden und 
der Kir,chenkreise sind die konkreten Zweckbes~immungen. von dem. Gemeilildeldrcheinräten gemäß Art. 62, 
Abs, 3. und von den Kreiskir.chenrä~ gemäß Art. 102, Abs. 3 ·der Kiri:,heoordnung zu treffen .. , 

W-0e lke 
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B. Hinweise auf staatliche Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 9) Gesetz iiber den Mutter- und Kinderschutz 
und die Rechte der Frau· 

Vom 27. September 1950 

(Ges. Blatt DDR 1950 Nrtll.1, Auszug) 

I. 

Staatliche Hilfe für Mütter und Kinder 

, rP. ~ · 1 'lZ!I /)/ r~~;,, ... ~··-~ sT . :!_:_!1:_ ff 
Ziur Vierbesserung der materiellen Lage der kin

derrefohen Familm und zur Förderung des Kinder
'refohtu~ werden staatliche Unterstützungen gewährt. 

§ 2 
(1) Kinderreiche Mütter erhalten 

hei de:r Gehu.rt des dritten Kindes 
eine einmalige Beihilfo von . . . 

bei de·r Gehurt des. v1erten Kindes 
eine einmalige Beihilfe von . 

bei de:r Gehurt jedes wieiteren Kindes 
eine einmalige Beihilfe· von . . . . 

100 DM, 

2.50 DM, 

500 DM. 

(2) Mütter mit mehr als . drei Kindern erhalt.en 
eine laufen.de staatli.c·he Unterstützwng, und zwar: 

f·üir das v1exte Kind in Höhe von . . 20 DM 
monatHch, 

füir j1edes weitere Kind in Höhe von 
moootliiC"h. 

25 DM 

Diese Unterstützung wird bis zum vol.lendeten 14. Lc
helllSjahr des Kindes gezahlt. 

§ 3 
(1) Gibt einie alleinstehende Mutte·r ihr Kind zur 

Erziehung in eiin Kinderheim, so wird das Kind völlig 
auf Staatskosten unterhalten wnd er2logien. Für die 
Zeit der Unterhri:ngung des Kindes im Kinderheim 
wiNl dfo staatliche Unte.rstfttzung für das Kind an 
die Mutte·r nfo:ht awsgezahlt. 

(2) Die Mutter kann ihr Kind jederzeit aus dellli 
Kinderheim zurücknehmen wnd diie Erziehung selbst 
ube·r.nehmen. 

(3) Di1e allieinstehen1dc a·rheitende Mutter kann he
anspru~hen, daß ihr Kind bevorzugt iin KiJnderkrip
pen, Kindertagesstätten und Kinderheimen aufgenom-
men whxl. . 

"' 

Nr.10) Durchführungsbestimmung· zu den §§ 2 und 3 
des Gesetzes über den Mutter- und Kinder
schutz und die Rechte der Frau 

Vom 20. Januar.1951 

(Ges. Blatt DDR 1951 Nr. 8) 

Auf Grund von § 31 Abs. 1 des Geset?Jes vom 27. 
Septemhe·r 1950 übe:r den Mutter- und Kinderschutz 

und die Rec·hte det· Frau (GBI. S. 1037) wird im Ein-1\ 
vernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fol- i; 
g'endes bestimmt: · 

§ 1 
(1) Als Geburten im Sinne von § 2 Abs. 1 

Gesetzes sind Entbind~ anzusehen, die nach den 
gesetzlichen Bestimmungen in das Geburten- oder 
Sterbebuch eingetrag,en werden müssen. 

(2) Für den Anspruch auf cl1e einmalige &ihilfe 
naoh § 2 Abs. 1 d·es Gesetzes ist nicht di~ Zahl oder 
das Alte·r der bei der dritten und wdteren Gehurt 
lebenden Kinder · maßgehe111d, so1n\der.n di1e Zahl der 
Geburten eirue.r Mutter, auc·h wenn die Kinder aus ver
sc:hiiedenen Ehen stammen ode·r außerehelich geboren 
sind. Stief-; Adoptiv- und Pf1egekinder werde1I1 nicht 
angerechnet. 

(3) Bei Mehrlingsgehurten rechnet die ffintbindung 
der Mutter von jed(}m Kinde als eine Geburt. 

§ 2 
(1) Die einmalige Beihilfe nach § 2 Abs. 1 des Ge

setzes wit-d für alle nac·h dem 20. September 1950 ~r
, folgenden dritten und weiteren Geburten gewährt. 

(2) Di1e einmalige Beihilfo ist , auch zu gewähren, 
wenn das Kind oder we.nn diie Mutter bei der Gehurt 
stirbt. 

(3) De.r Anspruch auf die einmalige Beihilfe ent
steht mit der Geburt des Kindes. Er erlischt zwölf . 
Monate nacih Ah1!1iUf des Monats, in <lern das Kii11d ge
boren wnrdoo ist. 

(4). Diie Zahl;ung ·der einmaligen Beihilfe erfolgt 
durch dw für den Beschäftigungs- oder den Wohnort 
der Mutter zmständige Kassenstelle der Sozialversiche
rung. 

§ 3 
(1) Der Antrag auf Gewähruillg der einmaligen. Bei

hilfe nach § 2 Abs. 1 · des Gesetzes ist 'bei der für 
den Beschäftigungs- oder den Wohnort der Mutter 
zuständigein Sozialversic·herungskasse zu stdlein. 

(2) Diie anspruchhegriindende Geburt und die frü
heren Geburte111 sind durch standesamtliche Urkunden 
nachzuweisen. Für die' Letzte Geburt genügt die fÜr 
den Wochenhilfeanspruch heizuhdngende Geburtsbe
scheinigung. Diie Geburtsbescheinigung für die Zwecke 
der Sozi.alversichemng darf nur einmal ausgestellt 
weiden. Für früheue Geburten genügt eime sta!Ildes
amtlie·h beglaubigte Abschrift aus dem Familienstamm
buch. 

(3) Könr11en Urkunden nach Abs. 2 über frühere . 
Geburten nicht beig,ehracht werden, so ge111ügen ande.re 
Urkunden, aus denen sich· die. GehurteITT. erg.ehen. Feh" 
len auc·h s'.olche, so kann der Nachweis über friihed! 
Geburten von zwei Zeugen durch eidesstattliche El'
klärungen, die von ei:nem Amtsgericht oder Notar)be
glaubigt sind; erbrac·ht werden. 



( 4) Die Sozialversicherungskassm haben den An
: spruehsberechtigten· zur l'laschen Erlangung der Lei
. stunge.n behilfüeh zu sein. 

§ 4 

(1) Die laufen.de staatliche Unterstützung 111ach § 2 
Abs. 2 des Gesetzes wird der Mutter gewährt, in de
ren Haushalt vier oder mehr leibliche Kinder von ihr 
oder""Vöi1:·1rt;:(;:ffi Ehemanne leben, die das achtzehnte 

·Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie wird nach 
dem Tode der Mutter dem Vat,er gewährt, wenn die 
Kinder in seinem Haushalt leben. 

(2) Der Anspruch auf laufende staatliche Unter
stützung wird durch die Geburt des vierten ode·r wei
teren Kindes begründ,et, auch weinu.1 diese vor dem 1. 
Oktober 1950 erfolgt ist. Durch Adoptiv- und Pf1e
gekinder wird kein Anspruch auf lau,feinde st11i11tliche 
Unterstützung_ begründet. 

(3) Die laufende staatli.che Unterstützung wird erst
malig für den Monat gezahlt, in dem sfo be1a111tragt 
wird. Wird der Antrag im Monat der Gehurt gestellt, 
s.o ist auch für, diesen der volle Mon~tsbetrag zu 7Jah
len. Die Zahlung erfolgt ohne Rooksicht auf Unter
haltsleistiingen Dritter sowie auf Leistungen der So
zialversicherung und der &Wialfürsorge. 

§ 5 
(1) Oie laufende staatliche Unterstützung wird mo~ 

.natlich von det" für den Beschäftig·ungs- •oder den 
Wohnort der Mutter zuständigen Kassenstelle der So
zialversicherung gezahlt. Die Kassenstelle kann jähr
lich einmal den Nachweis fordern, daß das Kind lebt. 

(2) Die laufe11Jde staa~Hc·he Unterstützung fällt mit 
dem Ende des Monats w'eg, in dem d.as Kind das 14. 
Lebensjahr voUenclet oder vor der Vollendung des 14. 
Lebensjahres stirbt. Das AbLehen des Kindes ist vom 
Empfänger der laufenden staafüehen Unterstützung 
itmerhalh einer W oehe der Kassenstelle. mifa~teilen. 

(3) Bei Erziehung des Kindes in eiinem Kinderheim 
nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes fällt die 111.ufende Un
terstützung mit dem Ende des Monats weg, illl dem 
die Aufnahme in das Heim erfolgt. Die Unterstüt
zung wird wiieder · ge'Zahlt vom Beginn des Mo1nats !l!fi, 

in dem die Mutter das Kind aus dem Kinderheim zu
rücknimmt. :Öiie Unterhringu:ng des Ki!ndes in einem 
Kinde,rheim ist der Kassenstelle der Sozialversicherung 

, von deir einweisenden Stelle innerhalb einer Woc·he 
'· · ZiI melden. Entsprechendes gilt für die Rückinahme 
. des Kindes aus dem Kinderheim. 

§ 6 
(1) De•r Anfrag auf Gewährung der · lreufonden 

staatlichen Unte·rstützung ist bei der für den Beschäf
. tigungs- ode•r den W<flmort der Mutter zustäm.digen 
Sozia1versfoherungskasse zu stellen. · 

~2) Die ZahJ. de•r im Haus.halt lebenden Kinder ist 
nachzuweisen. 

a) bis zum vollendeten 15. Lebensjahr durch Vor
lage des Deutschen Personalausweises, 

b) vom vollendeten 15. Lebensjahr bis rum 18. Le
henjahr durch Abgabe einer Aufätellung. die von. 
de·r Meldestelle der V ofäspolizei bestätigt werden · 
muß. 

Die Abstammung der Kinder von der Mutter und 
ihrem Ehemann ist durch Urkunden oder sonst ent"' 
sprechend § 3 Abs. 2 und Abs. 3 dieser Durchfüh-
rungsbe1Stimmu:ng nachzu.weise.n. . 

(3) Die Sozialversfoherungskass'oo haben den An
spr:uchsberechtigten zur raschen Erlang1mg der . Lei
stungen behilflich zu sein. 

§ 7 
(1) Alleinstehend• im Sirune von § 3 des Gesetzes 

sind Ledige, verwitwete, geschiedene oder von ihrem 
Ehemann dautJ1rnd getrennf Lebende Mütter, sofern die 
Mütte•r für den Unterhalt ihrer Kinder überwiegend 
selbst aufkommen. 

(2) Der Antrag auf Erziehung in einem K:iinder'
hei.m gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes ist bei der für 
de;n Wohniort ·der Mutter zuständigein Abteilupg Mut
te'r und Kind beim Rat des Kreises oder der Stadt zu, 
stel1en. Diese Abteilung entscheidet übe'r diie Auf
nahme nach der gesellschaftlichen Dringlichkeit der 
UDJteT"bring:ung. 

(3) Für die Dauer det· Heimerziehung des Kindes 
eine•r alleinstehenden Mutter. gemäß § 3 Abs. 1 des 
Gesetzes gehen die gesetzliehen Unte-rhaltsansprüche 
de,s. Kindes an den Vater sowie die Ansprüc•he des Kiln
des a!uf Waise:nrente· un!l auf Kind,erzusichlag aus Mit
te1n der Sozialver'Sfoherung auf den Kosteinträger des 
KiITT.d,e·rheimes über. 

§ 8 
Dioese Du·rohführrnngsbestimmung tritt mit Wi·rkung 

vom 1. Oktober 1950 in Kraft. 

Ministerium für. Gesundheitswesen 
Steidle 
Miaiis.tier 

C. Personalnachrichten 

a) Ordiniert wurden:· 

Am 18. November 1956 im Dom St. Nikolai zu 
Gre~fswald durC<h-/Bischof D. Krununacher die Pfarr
amtska1nd-idate111 

Kurt Bromby 
Wolfgang Jobst 
Siegfried Krüger 

die Vikarin 
Barbara ~artin . 

h) In den Ruhestand versetzt wurde: 
PfaI·roer Hermwnn Erd man :n .aus Glewitz, Kirchen
koreis Loitz, z. Zt. mit der kommissarischen Verwal-
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tung de·r Pfarrstelle Mesc·herin, Kirchenkreis Gartz/Od. 
·beauftragt, mit Wirkung vom 1. Januar 1957. 

D. Freie Stellen 

a) Die Pfarrstelle Hohelllreiukendorf, Kir
ehemk·reis Ga1-tz/Oder, ist zu be.set!llen. Zum Pfarr
sprengel gehören 2 Predigtstätten mit 1700 Seelen,. 
Dem Pfa.rrsteileininhaber stehen 4 Wohnräume, Küche 
u!llrl Amts.zimnrer im neuerbauten Pfarrhaus zur Ver
fügulllg, auße•rdem ein Hausgarten in Größe von zwei 
Morgein:. Nächste Bahnstation Tmntow, 5 km. Omllli- · 
busverb1ndmg nach Ga1-tz/Oder bzw. mch Casekow. 
Gl'!lloosch11le am Ort, 4 Klassen. Zentralschule in 
Taintow. Mittelschule in Gartz/Oder mit Internat, 
Oben>ehule iin Angermünde mit Internat, kann nicht 
durch tägliches l!ahren erreicht werden. Besetzung 
erfolgt duroh das Evangelische KonsistOrium, Greifs
.wald, Stali1n-für. 35/36, wohin die Bewerbungen zu 
rfohte111 sind. 

h) Die Pfarrstelle M e s c h e r i IIl , Kirchenkreis 
Gartz/Oder, . ist ·sofort wiederzubeset!llelil. Der Pfa,rr
spoongel umfaßt 3 Predigtstätten mit einer Gesamt
se.eleinzahl von 1550. Zur Zeiit Mietwohnung, · beste
hmd aus 3 Zimmern einsc·hließlich Amtszimmer, dazu 
Küche Uil1rl Stall und 1/4 Morgen gro.ßer Garten vor
hainden. Pfarrhaus soll angekaurft werden. Näc•hste 
BahmJStatiO!Il Tantow, 7 km vom Pfarrort e:ntfernt. 
Autobusverbiindung nach Gartz/Oder und T111ntow. 
Gruoofll(}hule mit 4 Klassen am Ort; Zentral.schule in 
Taintow, 7 km eJ11tfernt, Autohuaverhilllqung; Mittel"." 
schule iin Ga·rtz/Oder, 6 km, mit Internat in Gartz. 
Oberschule in Angermünde, Unterbringung im. Inter
inat e.rforderlieh. Besetzung erfolgt durch Gemeinde
wahl. Be:werbttngeai sind an den Gemeindekireihenrat 
Mescherin über das Evangelische Konsistorium in 
Greifswald, Stalin-Str. 35/36, zu rioh~ein. 

c) Die Pfarrstelle Nadrensee, Kirchenkreis-Pen
k~ ist sofort .wiederzuhesetzien. Der Pfarrsprengel 
umfaßt 5 Kirc·hengemeinden mit rund 2800 Seelen. 
Pfarrhaus mit 4 Wohnräumen und Hausgarte\Il (0,50 
Hekta·r groß) vorhanden. EntfemUtng zur Bahnstation 
Rosow 4 km. 2mal wöc·hentlich Autobusverbindung 
meh Pasewalk. Am Ort Zie.ntra1schule, Oberschule in 
Löckcitz im Aufbau, sonst Oberschulen in Pasewalk 
wnd Ange·rmürnde. 

BesetZUJng erfolgt durch den Gemeindekirchem1·at. 
Bewerbungen sind an delll. Gemeindekirohenrat Na
drensee bei Penkun durch das Evangelische Konsisto
rium 1n Grei'fswald, Stalinstr. 35/36, zu richten. 

E. Weitere Hinweise 

F. Mitteilungen für den kird:iliChen Dienst 

Nr. 11) Habt die Brüder lieb (1. Petr. 2/17) 

Wir bitten, zu, Weihnal'ihten und Neujahr unserer 
Brüder UJI1.d Sehwestem jenseits der Oder /Neiße in 

beso~derer Weise 7lu. gedenken. Die Vielein, die sieh '~ 
seit Jahren danach sehnen, 7lll uns zurückkehren zu ; 
dürfoo, und in ihren Hoffnungen immer wiede·r ent~ 
täusoht we·:vdem, leiden gerade zu Weihn.achtoo schwe
·reT 8ill ihrem Schicksal als sonst und bedürfC!Il unserer 
Fiirhitte 'lllild de.s. Mitgetragenwerdens durch UJnsere 
Gemeilllden. Deshalb bitten wir, ihrer im Fürbitt
gebet ausdrücklich zu gede1I1ken und vielleicht auch i1ll :. 
de·r Predigt darauf hinzuweisen, daß wir mit ihnen 
vierbu1I1den sind und ihre Sorgeiß zu den unsrigen 
maehelll.. 

Eiine Anzahl von ihnen hat in den le~ten Jahren 
. heimkehren dürfen, aber es sind im Verhältnis nur 
weinige. Wir könne;n mit Dankbarkeit fes.tstellen, daß 
ihre wirtschaftliche Lage sieh im allgemeilillßn gehes
siert. ha.t, ~n aud1 ·noch viele Wünsche unerfüllt 
blcibein und wir ihnffi 111ur wenig beistehen könnelll. 
Deaiein, deren A.it!:l·chr.ift uns. bekannt ist, senden wir 
Preidigtein µnd kleinere Schriften und werden so auch 
zu Weiilllilachten. handeln. 

Nooh imrß,er tun freiwillige Helfer und Helferin- ,. 
nen ihren Diemst in den kleinen Gemei.'!Jden, oft unter 
großein, persönlichen Opfern, denn sie alle haben ihren 
Beruf 1md erfillllen nehenher ihre kirchliche:n Au:fga
hein, zu denen sfo sich gerufen 'wissein. Sie nehmen 
die II!Otwendigen Amtshandlungen vor, halten Gottes
die!IlBt und Heiliges Abendmahl und erteilen, meist 
S<Jtl11Iltags, den Ifonfirmandenunterricht, zu dem die 
Ko111:firmanden von nah .und fern lcommen, oft schon 
i!IIJ höherem Alter als bei uns. Die Gemeinden haben 
in de111 größeren Orte111 Kirchenchöre und füh11en zu 
Wcihnachten Krippenspiele auf; auch sorgen sie ver
antwortungsbewußt ffü Alte und Krlllllke. Neuerdilngs 
hat sfoh auch diie polnische ev:angelische Kirche ein-. 
gesehaltet un~ eine kleine Zahl von deutschsprechen
den polnis'ehen eva.ngelischeu: Pastoren für ihre West
gebiete hes.timmt, die hier' und dort predigen und 1Uit 
den Lektoren zusammenarheitoo sollen. Genaueres 
wissein wir darüber nfoht; jedoch ist uns bekannt, daß 
Präses Michelis aus Warschau ain verschiedenen Orten · 
gepredigt hat, was von den Gemeindein d111I1khar be
grüßt wordm ist. 

ffin und wieder haben die dortigen Gemeimden 
Besuch von Pfarrern aus der Bundesrepublik el'halten. 

·An verschiedenen Ortt"„n durften sie Gottesdienst hal
te1n, was eine große Stärkung für ~lie .Gemeinden be
deutete, die da:rlll!l merkten, daß sie nicht vergessen 
simd. Leider haben wir selbst noch keiine Möglichkeit 
hilllühe·rzukommen, doeh gehen wir die Hoffnung nicht 

· auf, daß .auch wir sie einmal begrü:ßetn dürfen. Laßt 
Ulns ihrer aller im täglfohelll Gebet gedenken und sie . 
i1n jedem Gottesdienst in unsere Fürbitte eilnsehließen 1 

Nr. 12) Zwei stille Minuten 
Evangelisches Konsistorium 
~L 10206 - 9 /56 

Greifswald, 
dein 14. November 1956 

Der Präsident des Deutsc•hen Evangelische.il Kir-
c·he111tages hat uns folgendes mitgeteilt: ' 



„Auf Voni.chlag UJnd unter Anteilnahme vQIIl vielen 
· Christein aus dem Osten und dem Westem U!nseres Va
terlairules ist in der Hauptversammlung des Frroik
furter Kirchentages am Nachmittag des 12. August 
1956 mit Eindringlfohkeit gesagt worden: 

,Laßt rnns heute eines versprechen: Jedem. Sams
tagabeind, wenn die Glocke läutet, runterbrechen 
wir die Arbeit, uind das Reden, stellen auch das 
Radio ab und werden zwei Minuten· still in Ost 
ulßd West, damit wir' vor Gott aneinander geden
ketrt ood für seine frohe Botschaft am Sanintag . 
beten.'" 

Wir iniehmen diesen Vorschlag des Kirchentages a:uf 
und setzen dabei voraus, daß das f\.bendläuten. am 
Sonnabend überall üblich ist. Wo das 111icht der Fall 
seilfl! sollte, bitten wir dringe1nd, es etizuführoo.. Als 
Hilfe ood EilllÜ:bung für die stille Minute am Sonn
alieindaliend schlagen wir mit dem Kirchentag vor, der 
Gemeinde folgendes Ge:bet an die Hand zu gebe:n: 

,Herr, bleibe bei ums, denn es will Ahem.d werden 
Ullld der Tag hat sich geneigt. Denk an Deine . 
Künder in Ost und West und hilf del!len, die; 
morgen1. Dem Wort verkünd•igen sollen. Amen.' 

D. Krunimacher 

Nr. 13) _Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
in Deutschland 

Im Auftrag•e der Kommissfolß des Okumenischen 
Rates für Glaube•n rnnd Kirchenv.erfaaslllllg laden wir 
auch für dein Beginn d.es kommeindelll Jahres zur 
Teilnahme an der alljährlichen „Gebetswoche für die 
christliche E~nheit" ein, für die sich in Ubereilnstim
mung mit der römiseh-katholischen Gebetsoktav die 
Woche vom 18.-25. Janua.r mehr und mehr einge
bürgert hat. Die Kommi:ssi~ für Glauben und Kir
•che<nveria:ssung stellt. aber ausdrücklich .anheim, auch 
einen anderem. geeign<Cten Zeitpw1kt, z.· B. die Pfingst
woche, zu wählen„ Entscheidend kommt es darauf ll!ll, 

daß die Einlheit der Kirc·hc zum echten Gebetsa,nlie
goo uru;erer Gemeinden wird, das dann letztlfoh nicht 
auf einen bestimmten Zeitabsc·hn.itt ~schränkt blei
belß dürfte, sondern sieh über das ganze Jahr erstrek
kCIJl müßte. 

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in 
Deufaehland hat auf ihrer Sitzung am 5. Oktober be
schlO&Se!n:, die Einladung zur. Gebetswoche im Sinne . 
der in früheren Jahren getroffenen. Absprac·he zu un- · 
terstiitzen, daß nämHc·h dort, wo herkömmHche:rweise 
die Allianz-Gebetswoche gehalten wird, die „Gebets
woche für die christliche Einheit" mit diiese1· zusam
me'll ahge·halten werden möchte, wobei dann die Für-
bitte des Dienstags „für die Ge1neinde Jesu in aHer 
Welt" die Zielsetzung der ökumenischen Bewegung 
aufnehmen würde. Wir bitten, gege·benooialls mit 
den: örtHchen Allianzkr,eisen rechtzeitig in Verbindung 
zu trete1n, nm beide Gebetswochen aufeinander abzu
stimmem. 
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Eiinie Handreic·hung der Kommiissiolfi für Glauben 
u!Ild Kireh~nverfaissung fügen wir an. 

' . 

Um .eme Uhersic·ht über die Durchführung der 
ökume.rui.s,chein Gebetswoche in den deutschoo Kirchen 
w gewinnen, bitteai wir bis 1. Juli 1957 um Erfah
'rtmgsberichte. 

Gebetswoche für die christliche Einheit 1957 

„, .. gleichwie clu, Vater„ in mir und ich in dir ~ ~ ." 
Welches ist das Wese'n de; Einheit, nach der wir 

'st,rebe'!Z? Es ist die Einheit, die Gott will, antworten 
'wir. Aber wie erkerinen wir Seinen Willen? Unser 
Wisse'll ist Stückwerk, doch. wir beten um das Er
schef.rien des Vollkommenen. Die v.ollkommene Ein
heit der Christen ist das Einssein .des Vaters und d.es 
'Sohnes. Wenn es Jesus Christus selbst zum Gebet 
'fllr die Verwirkliclui;ng dieser Einheit in der Kirche 
drängte, wieviel mehr sollten wir .beten! 

Jedes Jali; beten in den Tagen vom 18. bis zum 
25. Jdnaa;r mehr und mehr Christen in vielen getrenn:
ten Ki.rc.hen ;und Konfessionen fllr die Einheit. Sie 
betep, in besonderen ökumenischen Gottesdiensten, in 
Kifrcherz, in den . Kapellen der Hochschulen und in 
%le1)1.en Gebetskreisen. Wo sich diese Woche als un
gelegen erweist, wählen sie die Tage um Pfingsten 

. oder eine andere Zeit. Und viele halten an diesem 
Gebet für die' Einheit in ihren täglichen Andachten 
das ga,nze Jahr hindurch fest. 

Du bist eingeladen, dich an die.~em hochbedeut
same'fl liturgischen Brauch zu beteilig·en und andere 
zu ermUJfltem, sich dir anzuschließen. 

Die Gebete und die Litanei in dieser Handreichzing 
sind sowohl für die gemeinsame wie auch fllr die 
persörili.che Andacht bestimmt. Sie dllrfen in jeder 
Weise vervielfältigt oder llbersetzt werdeµ, nur soll
ten wörtliche Zitate nicht entstellt wiedergegeben 
werden. 

Dr. Olive Wyon hat diesen Gottesdienstentwurf 
zusammengestellt. 

OKUMENISCHER RAT DER KIRCHEN 

Aussc·huß fü!' Glauben und Kirchenverfassung 

EINS IN CHRISTUS 

VORBEREITUNG 

„für, dier uns das Lehen gab, lehrte uns beten . . . Vor 
allen Dingen wünschte E·r, der Lehre,r der Ei1111heit und 
dies F1riedens .. „ ni,c-ht, daß e:in jeder nu.r für sich 
selbst bete. Wfr haOOn. ein öffentliches und gemein
sames Gebet. Wenn wir .beten, so tun wir es nicht 
für einen MenS<ehem, sondern für das ganze Volk, 
:denn wfr sind alle eins. Gott lehrte uns Frieden, 
Ei'Iltracht und: Einheit: Er litt für ll!l1S alle iJll einer 
PersQIIl; und Er wünsd}t, daß ei.n jeder für alle bete." 

ST. CYPRIAN, übe1· das Vaterunser. 
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Jesüs spricht: 

. „Ich hin der Weg, dem. du gehen mußt, 
foh Mn d1e Wahrheit, zu der du kommen. mußt, 
foh bin das Leben, in dem du bleihelil mußt. 
Ich biin de·r Weg ohIIJC Irrtum, 
Ich biin die Wahrheit ohne Falsch, 
foh bin. das Lehen ohne Tod." ST. BERNHARD. 

Deshalb 

Laßt uns diesen Weg gehen, 
Laßt uns diese W ah:rheit festhalten, 
Laßt uns dieses Leben führen. ST. AMBROSIUS. 

ANBETUNG UND DANKSAGUNG 

„Und foh, w1einn ich erhöht werde· VOin der Erde, so 
will ich sie a11e :z;ui mir ziehen" . (Joh. 12, 32). i 

Laßt 'llflS Gott preisen: , 

;F1ür die. lljns in Christus selbst . „geschenkte Einheit": 

·Fii·r Se.in Kreuz und Sein Leiden.; für Sein Blut, das 
für alle vergossen ward . . . 

'Für Se.i111 Auferstehungsleben, an dem wir alle teil
haben „. 

Ffrr die Gnade und die Liebe und dein, Segein, mit 
dene111 Er nns überschüttet durch das Lehen und den 
Dienst der Kirche, die Sein Leib ist . . . 

Für Uf!Sere Gemeinschaft im Gebet: 

die uns unse·rem Herrn und eilllander näherhringt ... 
die alle Sc·hranken der· Rasse und Sprache, der Tra

dition, der Unwissenheit und des Mißvierständ
russes übe·rwindet ... 

Für den hohepriesterlichen Dienst unseres Herrn: 

De-r uns alle in seinem Herren vor Gott darbriingt ... 
De-r uns die Gebete eiingibt, die zu erfüllen Er 

he·reit is.t . . • 
De·r uns. stark macht, im Gebet stanithaft z11 sein 

gegen jede Vet"Buchung, zu ermatten oder gar zu 
verzweifeln . . . . 

Frür das Wirkeri des Heiligen Geistes, 

oon Quell und Schöpfor der Einheit ... 

BUSSE 

Eingedenk dieise-r großen Gaben der göttlichen Gnade 
laßt uns Ihn um Vergebung bittem. für all UJnsere Sün
den, die Uneinigkeit stiften - ilil den Bezieh:ungeß' 
'Von Mensch zu Mensch, iJn der Kirche uinid in der 
Welt ... 

Wir. bekennen voller Betrübnis: 

u1J1Seren Mangel am. Liebe zu Gott U!nd den Men
schein ... 

unsere Selbstzufriedenheit und unser Widerstreben, 
irgendeinen Fehler oder eiu:te Unvollkommenheit 
in ulliSerer Kirche oder an uns selbst eiirnzuge
stehen ... 

uns1eren Mangel a:n Glauben .an. d~e Macht Gottes, 
die Einheit zu schaffen . . . 

Schaffe ~n mir, Gott, ein reines Herz u.nd gib mir 
;einen neuen, gew~ssen Geist. 

0 Reii.Iand der Welt, der Du durch Dein Kreuz und •' 
durch Dein kostbares Blut u.ns erlöst hast: Demütig 
bitte:n wir Dich, o Hen-, erlöse uns und hilf wru;. 

Am:e.n. 

FDRBITTE 

Für die Kirchenführer in aller Welt: 

Daß Gott sie leite und ihnen Weisheit wnd Iüa.ft 
gehe, urui. alle auf dem Wege zur Einheit vorwärts 
zu fühi'en ... 

Daß sie den Mut haben mögen, sich von he.rkötnm
liehen V or,µrteilen, veralteten Dbedieferumgen und 
aller faischen Beharrlichkeit :firei zu machen· ... 

Daß alle, d!i.e sich .in auswegloser Lage befinden, 
aufgerichtet und ermutigt werden mögen durch 
die Gebete, das Mitfühlen und das Ve.rständnis 
ih11eir Brüder in aller Welt ... 

' 
F.ür die Christen in aller Welt: 

Daß wir diie feste Gewißheit gewinnen mögen, daß 
Gott die Einheit will .. : 

Daß wir imme1r stärker von dem Wunsche erfüllt 
werden mögen, daß im Blick auf dieee christliche 
Einheit Gottes Wille geischehe und, soweit als 
möglich, durch uns g·eschehe . . . 

Daß wir merken auf d1e Vührung Gottes und willig 
s1eien, rnerue· Schritte zur christlichen Eiinheit hilll 
zu tun, ohne zu warten, bis wir sehen, wohin sie 
führen, eing·edenk des Wortes: ;,Gehorsam geht 
dem Ve.r.stehen voraus" .... 

Daß wir in jede·r Gemeilllsc·haft demütig nach der 
Heiligung trachten mögen, ohne die niemand, den 
Herrn sehen wird ... 

Daß wir, wenn wir uns Christus truihe1I1', auch ein
ander näherkommen mögen, als Glieder eine r 
Familie ... 

Daß wir Ihm folg·en mögen, der der Weg ist, 
Ihm anhangen, der die W a·hrheit ist, 
und foben durch Sein Lehe:'n, jetzt und immerdar. 

Amen. 

EINE LITANEI FDR DIE EINHEIT 1 

De.r gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der 
nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, 
das wir briechen, ist das nicht die Gemeinschaft des 
Leiihes Christi? Denn ein Brot ist's, so siind wir vfele 
ein Leib, dieweil wfr al1e eines Brotes teilhaftig sind. 

(1. Ko.r. 10, 16-17.) 

Wie eirul.t diieses Brot z,erstreut war auf den Bergen 
und zusammengehra~ht eins wurde, so laß auch Deine 
Kirche von dien Enden der Erde im die Einheit Deinß,s 
Refohes gebracht we·r.den. Dir, o Herr, gebühret alle 
Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit 1 



Sammle DeiJn'e Kirche, o Herr, ;aµs den v.ier W.in.-. 
den zuhauf in das Reich Deiner Lieb,e. 

1r dan~ Dir, heiliger Vater, für Deinen heiligen. 
men, den Du. iri unse.rem Herzen hast wohne;n 

n, und für die Erkenntnis und den Glauhen und 
Leben ohne Ende, die Du uns kundgiet.an hast 

rch Jesus, Deinen Knecht. 

Sammle Deine Kirche, o Herr, aus den vier Win
den zuhauf in das Reich Deiner Liebe. 

'barme Dich, O• Herr, Deiner Kirche, 
.rette &ie von allem Bösen 

vollende sie in Ddner Liehe. 

·• .der Einheit, die Du bereitet hast, 
nd Dir sei die Kraft und die Herrlfohlleit 
on Ewigkeit 7JU Ewigkeit! 

Sammle Deine Kirche, o Herr, aus den vier Win
den zuhauf in das Reich Deiner Liebe. 

:omm, Herr JeSJu, komm 1 
Jr sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Gemeinde: 

Sammle Deine Kirche, o H.err, aus den vier Win
den zuhauf in das Reich Deiner Liebe. 

GEBET 

i•r Gott, Du hast geschaffen im Himmel und auf 
Erden diie eine Kirche 
der Wahrheit und der Liebe und des Heiligen 

Gemeinschaft, derien Tempel das 
Lamm ist, 

·n Leih, unteilbar, hier wnd drohen, 
· den. Leib Deines lieben Sohnes. 

bist ihr Grund und Eckstein, Du ihr Haupt und 
Leben, 

0 JESUS IMMANUEL; 

': !:Ien wir ge:s:ehen und angerührt ha:bein und kenne'll, 
,Ewig.e Wahrheit, ewige Liebe, Heilig·er und 

ewiger Geist. 

a11e Seelen sind Dein: samm1e sie ~11 eilnp; 
re uns in die eine Wahrheit; 

re.rbinde uns durch die eine Liehe; 
irtach·e uns vo-llkomrr;en durch den ei:Ilen Geist 

einer einen Kirche, erbaut durch Dei.ne Gnade, 
chenk uns Deinen Frieden. 

allen. Amen. 
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Nr.14) Die Geschichte des Kleinen Katechismus 

Der Kleine Katec'hismus, de.r uns für unseren Kon
firmandeinunrerricht als Grundlage dieint, · hat seine 
Vo~eschiehte. Es erscheint als eine wichtige Au,f
gahe, die Kinde.r damit bekan:nt :ou mache111. Das 
hedeutet nämlich zuglei.eh 1eiine wesentliche Ergänzung 
des Leibeinsbildes Luthers über die üblichen Daten 
hinaus. füe bekommen dadurch Einblick in sei!Ilie 
Arbeit auf einiem ganz bestimmten Gebiet, welches 
ihm für den Bes,tand der Kirehe vOln großer Bedeu
tung gewesen jst: Der Katec·humenat der Kirche. 

Bei u,nserer Besinnung auf die Aufgaben d·er christ
lichen Unterweis,ung der getauften Kinder ist uns 
heute dafür wieder ein ganz ;neues Verständnis ge
schenkt worden (siehe dazu 0. Ziegner: Kirche vo1· 
ihrer Jugend). Wir wissen wieder, daß eine Kirche, 
die ihre Kinder tauft, damit die Verpflichtung au..f 
sich nimmt, ihnen 1n der Unterweffiung eine Hilfe für 
ih11en Glauben zu gehoo. Das ist flir die Zukwnft um 
so wichtiger, als diese Kinder einmal als die erwach
senen Glieder der Gemeinde die Veran,two.rtung für 
das Leben in der Gemeinde zu übernehmen ha.ben. 

Wir könoon aus dem, was Luther aus dem Kate
chiisniusstoff g·emacht hat, für unsere Aufgabe lernen. 
Dabei iist fü,r Luther „Katechismus" der überlieferte 
Le~1;stoff: Diie zehn Gebote, der Glaube und das V a
ter:unser. Sein K1einer Katec·hismus hat seine•n Na
me.n nach diesem Stoff. Er hatte sehr wohl erlrn:rrnt, 
daß für diie Zukunift der evangelischen Gemeimden die 
Un~erwe<iisung im christlichen Glauhe:n von a:usschlag
giel:iender Bedeutung sdn würde. Er hatte dahei den 
Gesamtkatechumt'.nat (Volkskatechumenat) im Auge, 
w.enn er auch besonderen \Vert auf den J.ugendkate
ch11me1nat legte. Die Jungen und Mädchen sollten, 
w1enn sie einmal Hausväter 1.md Hausmütter sein wür
:de111, mit ihren Kindem itber den christlichen Glauben 
sprechen könnem.. Wre wichtig ihm der Katechismus 
ist, geht aus der Deuil>chein Messe (DM) hervor. „Ist 
aufs erste im deutschen. Gottesdi1enst ein grober, 
schlechter, einfältiger, guter Katechi:smus vonnöten. 
KatecMsmus aber heißt eiin Unterricht, damit man die 
Heiden, so Christen werden wollen, lehret und weißet, 
was sie glauben, lass·en und wisse1I1 sol1en im Christen
tum: daher man Katechismus genannt hat die Lehre 
der J.ungoen, die zu solche,m Unterricht ang·einommen 
war·~m und den Glauhe111 temfon, ehe d,enn man sie 
taufet. Dieeie,n Unterricht und Un-terwdsung weiß · 
ich nicht sch1echte1· und besser m stdlen, dmm sie 
bereits ist gestellt von Anfang der Christeinheit und 
bisher blieben, nämlich di,e d11ei Stück, die zehn Ge
bote, der Glaube tmd daS V.!!terunser. In diesen drei 
Stückie,n. s'teht es schlecht und kurz fast alles, was 
eiruem Christen zu wissen :not ist" (W A 19, 76, 1 ff.). 

Luther ist sich bei seiner Katechisnrnsarheit voll 
bewußt, daß er nichts ]\/euies brachte. Er knüpfte 
ganz bewußt an dje Tradition der mittdalterHcben 
Kirche· an. Er will damit kdiglich die von ihr gröb-
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lieh vemachläßsigte Arbeit wied-eraufnehmen. lin de1· 
Vorrede zum KK klagt er: „0 ihr Bischöfe, was wollt 
ihr doch Chris.to immer me:hr antworten, daß ihr das 
Volk schändlich habt gehen lassen u,nd euer Amt ·nicht 
einen Augenblick hewei.siet? ... Verbietet eilnerlei Ge
stalt u.nd trie.ibt euer Menschengesetze, fragt aber die
·Weil ,niehts danach, oh sie das Vatemnser, Glaube~1, 

zehn Gebote und einiges· Gotteswort kö;rumten" (W A 30, 
266, 11 ff.). Damit wird festgestellt, daß die katho
lische Priesterschaft trotz aller Anweisungen der Re
forinkonziliien und Provinzialsynoden den Volkskate
chumenat vernachlässigt hat. In sei:ruein Vorai'heiten 
zum Augsburger Reichstag rechnet er zu den die Kir
che Jes:u Chdsti von der Kirche des Papstes unter
scheidende.n Merkma1e:n auch die „rechtschaffeme Kin
derzucht und Unterweisung der JU:getnd i.n Cate·chis
mo". Damit wh•d die Klage des katholischen. Theo
logen Nausie<a bestätigt, der in seinem „Katholiscbein 
Katechismus" feststellt, daß die alte Katechese nicht 
mehr geiüh.t wird. In der ApoJogie sch11eiht Melanch
thon über den Verfall des mittelalterlichen Ka:techu
mo.nat.s: „Apud ndversarios nulla prorsus est kate
chesis puemru:m, de qua praecipiunt cruion.es. Ap1.1d 

' nos coguntur pastores et ministri ecclesiarum publice 
in:stituere et audire pueritiam; et haec ceriemonia op
timos fructus parit." „Bei deu Widersache.rn ist kein 
Katechismus, da doch die Canones davon r~eden. Bei 
uns werden die Kanones gehalten, daß die Pfarrer und 
Kirchendiener öffentlich und daheim die Kinder und 
Jugend in Gottes W.ort unterweisein" (Apologie XV, 
41 ). (Da7lu lese man auch den III. Entwurf Mela1nch
th-Ons für cine Vorrede zur CA, die in dem „Bekeinrt
nisschriften der Evang.-Luth. Kirche", 1955, S. 39 ff„ 
abgedruckt ist. Siehe S. 42, 39 ff.). 

Luther will also nichts anderes tun, als dite unbillig 
-vemäumte, aber nie gdeugnete Aufgabe der Kirche 
wieder 7lllr vollen Geltung zu bringen. So s.ind die 
kirchlich überlieferten Lehrstücke die Grundlage für 
sehre Arbeiten gewesen: die zehn Gebote, der Glaube 
·1md das Vaterunse·r. Am Abschluß dieser Arbeiten 
stehen die beiden Katechismen. Sie eintstanden im 
Jahre 1528 als ein Ertrag seiner Visitatfonsarbeit. 
Bei den Visitationen war ihm die große Urnwissenheit 
der Landbevölkerung in Glauoonsdinge.n und die Un
geschicklichkeit der Pfarrer, den Katechismus zu leh~ 
·ren, schwer auf die Seele gefallen. Das w.aren sei:ne 
ganz persönlichen Erfahrumgen als Mitvisitator. Dk 
Notstände, die v;on der Verwahrlosung de.s Volkes 

· durch die Nachlässigkeit -d~r Bischöfe und die Ve·rwil
derung d~ BaUJernkrieges verschärft sein mochtein, 
waren wirklich ersch1ieckend. Namentlich auf den 
Dörfern war aie Unwissenheit' im Blick aJUf die chri.st
liche Lehre unvorstellbar. Zugleich bestand eine be
denkliche Unlust bei dem Volke, etwas zu lernen. 
Die Landpfariier waren weithin U!I1f.ähig, zu unterrich
ten. So geht aus den VisitaHonsprotokolloo d,rues 
Dorfes im Amte Torgau hervor, daß der dortige alte 
Pfarre.r einen großen Ruf als Teufolsbeschwörer ge-

noß, aber nicht einmal das V.atei:u1nser unrl den Glau
ben her3agen kon1nte.. So we1dein die Visitationen mit 
ihren erschütternden Eiindrücken zum unmittelbaren 
Anlaß für di'e Herausgabe des KK. Er sollte zunächst 
den Hausvätern eine kurze Ainleitung geben, wie sie·.:. 
daheim „aufs einfältigste" der Jugend die notweridi- !~ 
gen Stücke des GlaubeilS ·einprägen könnten. Er ist ''.' 
also für diie Unterweisung der Jugend bestimmt. Eii:!e :3'· 
pädagogische Weisheit hat Luther in der V:orrede zum , 
KK aus:g.esprochen: „Aufs erste, daß der Prediger für 
allen Dingen sich hüte und meid·e mancherlei ode1· 
anderlei Text und Form der zehn Gehote, Vaterumser, 
Glauben, der Sakrament etc„ sondem ne·hme einerlei 
Form für sich, darauf er bleibe und die.selbe immer 
treibe . . . Das haben die liehen Väter auch wohl 
gerehen, die das Vaterunser, Glauben, rehn Gebote·· 
alle auf einie Weise haben gebraucht. Darum sol1en 
wir auch bei dem jungen und einfältige!Il Volk solche 
Stücke also leh.ren, daß wir nicht eine Silbe verrücken 
oder eiin Jahr anders de1m das ande.re fürhalten oder 
fürsprechen. Darum erwähle dir, welche Form du 
willst, und bleib dabei ewiglich'' (WA 30, I. Abt. 268, 
4 ff.). Stetigkeit ist bei den Kinde.rn iJ11 gleilcher Weise 
notwendig wie bei der ErwaehseneITTgemeiJnde. 

Schon kurz nach dem Thesenanschlag erschien eine 
lateinische Schrift: „Decem praiecepta Wittembergensi 
populo pra1edicata" („Zehn Gebote dem wittenherger 
Volk gelehrt"). Sie enthielt die Deka1ogpredigten, 
welche Luther in den Jahren 1516/17 ge,haltein. hatte. 
Im folgenden Jahr erschi!!n auch ei:ne Aualegwng des 
Vaterunsers - ebenfalls Predigten aus dem J.ahre 
1518. Es setien nur noch drei Schriften. kate·chetische.u 
Inhaltes erwähnt, die in diesetn Jahrein herauskamen: 
„Kur2le Aus1egung der zehn Gebote" (in Plakatform),. 
„kurrer Begriff des Vaterunser" und „kurae Form das 
Patei;noster zu verstehen und zu bcte:n". Aus alten 
dies.en Vorarbeiten entstam.d im Jahre 1520 das kate
chetiache Hauptwerk dieser Jahre: „Kurze Form der 
zehn Gebote, des Glaubens, des Vaterunsers". Erst
malig sind· in dieser Schrift die whn Gebote ti[i,(l das 
Vaterunser mit eürer Auslegung des GlaubCII18 ver
bunden. Dieses katechetische Hauptwerk ist noch 
nicht fitr den Jugendkatechumeinat b;e:stimmt. Es ist 
auf Erwachs·ene zugeschntitten. Es haue· de1IJ. Siil.n, 
dfo mittelalterlichen Bethüch1ein zu verdrängen, die 
Luther wegen ihres Inhaltes anstöß·ig wa,reo:i. ' Für 
seine spätere Katechismusarbeit ist die KF: eine we
s,entliche Vorarbeit gew~11den. 

Schon in dieser katechetischen Schrift wird das re
formatorische Anliegen besonders an der Reih~nfolge 
d,er LehJJStücke (zehn Ge·bote, Glau·be, Vaterunser) 
deutlich. Diese Reihenfolge scheint im bewußten Ge
gerus.atz '7lU drr seit 1450 in der mittelalterlichen Kir-
ehe geübten Praxis gewählt zu sein (dort: Vaterunser, 
Glaube, zehn Gebote). ·Der katholische Theologe Sur
gant begründet diese Praris folgendermaßein: Das · 
Gebet, welche.s d:e.r Rosenkranzbeter zu beten hat, hat 
keine Kraft ohrue d:e_n Glauben; der Glaube aber hat ' 



ne Kraft ohne das Halten der zehn Gebote. So 
t nach der Lehre de.r mittielalterlfohen Kirche die 
örbarkeit des Gebets auf dem verdienstlichen Werk 
Gebote;edüllung. Luther übernimmt die drei Lehr

cke v-0:11 der kirchl:iehen Tradit1on. Alle dr1ei sind 
m Christen zur Seligkeit notwendig. fu der Ein
tung zur KF schreibt er: „Denn drei Dinge sind not 
em MeiliSchen zu wissein, ,daß er selig 'werde. Das 
t, daß er wisse, was er tun und lassen soU. Zum 
em, wellln er mm sieht, daß er es nicht tun noch 

. kann aus seilllJe.UJ Kräften, daß er wisse, wo er's 
men und. suchen soll, damit er dasselbe tun und 

möge wie ein gesunder Memsch. Zum dritten, 
ß er wisse, wie er es suchen und holen· soll (WA. 7, 
. , 13 ff.). Das heißt doch: Wenn alle· verdüenst
hen Möglichkeiten der Gebotserfüllung versagen, 
det der Chnis.t Trost im Glauben, denn da wird 

sfoh der vergehenden Gnade Gottes bewußt umd 
iß, Das ist der Weg von Gesetz zum Evangeliwm, 

··mit es in der Kraft des Evangeliums erfüllt werden 
· im, da es aus eigener Kraft nicht zu erfüllen ist. 
'amit wird auch der evangelische Sinn• des Gebetes 
'utlich 1 Es wird zu einer Antwort auf die erfahrene 
rmherzigkeit Gottes. 

Es führt kein direkter Weg von der K'.F zum KK. 
seiner Schrift „An de.n christlichen Adel deutscher 

ation" he,bt Luther die Wichtigkeit der Glaubens.
nterweisung an den Late:inschulen hervor. Darüber 
tnaus d,enkt er auch an d:ie vielen, d1e nicht die La
. 'mschulen oder überhaupt eine Schule besuchten. Es 
11en schnell feste ]formen ffü die Jugendunterwei
·ng geschaffen werden. So beauftragt Luther den 
· te:rnberger Tlmologen Agricola mit d·em Nebenamt 
. s Katecheten an der Staidtkirche zu Witte~1berg. 

s .dann im He1·bst 1523 Bugenhagen Stadtpfarrer in 
ittenberg w.ird, vereinbart er mit ihm die Einrich-

regielmäßiger Katechismuspredigten in den Ne
gotteisdiensten. Er selbst hatte schon in den Jah
.1522/23 Predigten übet· di,e Lehrstücke gehalten. 

· e diieser Predigtreihen ist uns i.J,1 einer Nachschrift 
1tlten .. Sein Acufruf in der DeutschCIIl Messe (1526), 
Katechismuspredigten allerorts aufzunehmen, farnd 
.lebhaftes Echo. Er schreibt: „Dieser Unterricht 

hß nun also g-eschehen . . ., daß er auf der Ka.nzel 
' efüchen Zeiiten oder täglich ... vorgeprndigt wer

. ;" (W A 19, 76, 1l ff.). Aber damit wurde auch 
Bedürfnis nach einer Anleit11ng zu solchen Kate

siJl1usprcdigten groß. Man fragte nach eiinem Lehr-
~~~ in welchem die Lehrstücke in kurzer Form aus

c • sein sollten. Für solch ein Lehrbuch wendete 
e:i·· ·den Namen „Katechismus" an entsprechend 
'.Ji),halt. Mit der Awsarbe:itung eines soichern Le·hr

i}ieauftragte e1· Justus Jrurns und Agricola. Die-
·!Jeiten wurden j'edoch nicht zu ffinde gdührt. 

a .. setzte ungefähr gleich7'eitig eine andel.'le Ent
i,ing efo. Schon 1525 hatte Luther .bei seinem 

. :e11 angeregt, ~ine allgemeine Kirchenordnung 

auf dem Wege der Visitatianen zu schaffen. Der 
Katechismus (Unterweisung im Glauben) war dabei 
ein wesentliches Stück. Immer wieder wird daran 
deutlic·h, welchen Wert er auf die Unt.erwdsillng der 
Jugend im Glauben legte. Driie Vorbereitungen für 
die Visitationen sind einer der Grii;nPe dafür, daß die 
KateohiBmusarbeit aufgeschohen wird, bis eine solche 
~llg.emeine Kirchenordnung geschaffen s,ein würde. 

Mit der Aufnahme der Visitiüionen im Jahre 1527 
wünschten die Visitatoren eine klare kurfürstliche An
weisung. Meianchthon verfaßte einem „Instmktiions
entW.url", der ohne s,ein Wis.se.n gedruckt erschien. 
DilCISe Schrift war der Anlaß zu heftigen Angriffen. 
Melanchthon hatte nämlich das Furchtmotiv beto:nt, 
das. bei planmäßiger Predigt des Gesetzes mit seinen 
Drohun~en und Vet·heißumgen. zur Aufrüttelung der 
Rohen und Gieichgültigen ins Feld gieführt werdein 
sollie. Agrfoola sah die evangelische Freiheit bedroht 
unrl di.e Katholiken freuten sich, weil sie meint·ein, die 
Evangelisch,en „kröchen zurück". Diese<r Ei;nd.ruck bei 
den Katholiken war entstande.n, wdl sich die Visita
toren gegenriiher herkömmlichen Gottesdiernstformen 
und den Anhämgern des Alten unter den Geistlichen 
sehr maßvo.U verhielten„ Auch hatten sie gemeint, 
di·e Sünde sel nicht nur vm· Gott, sonde1;n auch dem 
Priester zu beichten. 

Im ganzen ist Luther mit der Schrift einverstrun.
den. Mit seiner Hilfe wird der InstrukHornse1ntwurf 
Umgearbeitet. Als Ergebnis entsfoht der „ Unterricht 
der Visitatoren" (UdV). Sein Inhalt ist iJn der HaJUpt~ 
sache katechetischer Natur. Er gehört zu den ent
s:cheidenden Vorarbciten für dem. zu erwartenden Kat
echlsmulS. Es wird darinnen hervorgehoboo; daß die 
zehn Gebote fleißig und oft ;zu predigen sind 1md da
bei diie göttlichen Strafen für die Ubertretungein her
ausg.estrichen we1,den sollen, damit di~ Leute „zur . 
Gottesfurcht, zur Buße und Reue gerei;zt und vetwahnt 
werden." Denn „solche Exempel sind geschrieben, 
daß man sie den Leuten vorhalt·e". Erst danach soll 
vom Glauben und d.en gut·e:n Werken g•epredigt wer
d.en (W A 26, 208, 6 ff.). Der Unterricht soll zug1eich 
der großen Unwissenheiit des Volkes Hechnuing tragen . 
Bald danach sehen wir Melanchthon bei der Ausarbei
tung einee Katechismus. Al1erdings bricht er nach 
dem dritten Gebot ab. In der Vorrede dazu schreibt 
er: „Dies. fot ein gemalter Glaube, so einer dichtet, er 
glaube, die Sünde siei ihm vergeben, so er doch ohne 
Reu und Schrecken' ist." 

Zur glerichen Ze:iit nimmt Luther sdb.st die Kate
chismu:sarbeit wieder auf. Das hatte s·einen äußeren 
Grund darin, daß er, noch bevor d1e Viaitatkme.n end
gültig begannen, den nach auswärts beurlaubten Bu
genhagen als Stadtpf.arrer in Wittenberg zu v·ertreten 
hatte. Damit fielen unter seine Obliege:nheite.n .'.l!uch 
die Katechismusp11cdigten. Wie wichtig und lieb ihm 
gerade diese waren, zeigt, daß er schon im Mai -
wenige Tage nach dem Fortgang Buig,e:nhagens - da-· 



mit an.fängt. Noch zweimal hat er in diesem Jahr 
1528 im September und Dezember den Kate«~hismus 
gepredigt. Von allen drei Puedigtreihen haben wir 
geniaue Nachschriften. Immer meh1· wuchsen diese 
Predigten mit den Visitationen zusammiein, die bis 
zum Juli geruht hatten und nun wieder lllll:figeinommen 
wurden. Luther seihst wurde Mitvisitator.1 Bei der 
zweiten. Predigtreihe· standen die Visitationen umnit
telbar bevor, bei der dritten sind sie im vollen Gange. 
Die Visitatoren. gaben den becmcbten Gemeinden ört
liche Kfrcbenordn.ungen, zu de.noo die 011Clnung des 
Kateichumeruat:es gehörte. Als Ergebnis der Visitati~ 

onsarbeiit reigen die Predigten vom Deioomher deutlich 
eine inhaltliche Angleichung an de.n UdV. Diie<se An
passung ist durch den Entschluß Luthers bestimmt, 
diese Predigten zu einem KatedJ,ism'us zusammenzu
fassen. Der. sollte ein GHed der KfrcbenneliJordnuug 
we1'den und damit dem UdV entsprechen. Das fiilhrt 
zur Entstehung der beiden Kat1echisme111. 

War zunächst der GK geplant und iin Angriff ge
nommen, so treiben ihn diie trübe;n Visitatforuerfah
rungen mit Macht zur Abfassung des KK, der, in 
eiirrem Zuge ges·chl'When, fi-üher fertiggestellt ·ist· als 
der GK. In den Viisitatiionsaktoo der Gellllei.nde ~hö
rewalcl.e, die um den 9. Januar 1529 abgesehlos&'llll 
.waren, findet sich eine Öl'.tliche Kircheaio~ung, in 
der die Auslegung der ~lm Gebote, des Glaubens und 
des Vaterunsers vorgeschrieben wurde mit dem Zusatz 
„wie des eine gedruckte Tafel ausgegangen ist". Es 
kann sfoh bei der erwähnten Taflel !ßUr um den KK 
handeln, u.nd zwar u1m die Dekalogtafehi, d~e im Ja
nuar 1529 im Druck .erschienen ·und bereit;s im l!"'e
hruar vergriffen waren. Im März 1529 ist dann der 
gesamte KK in Tafelform fertig. Zu ihm gehört die 
Haustafel noch nicht, welche erst der Buchform ange
gliedert wurde. 

Dieser · KK sollte nach .Luthers eigenen Wortetn 
eine „.rechte Laienbihel" sein: „Der Kateehismus ist 
die i-echte Laieliihibel, darili der ganze fuhalt der 
christlichen Lehre begriffen iist, so einem jeden Chri
sten zur Seligkeit zu wiss,en von nöte;n" („Aus den 
Tischreden" zitiert nach Kawernu). „Der Katechis
mus (gemeint 'ist der Lehrstoff) wird bleiben müssen 
und das. Regiment fa der christlicheia Kirche behalten 
und Herr hle<iheh, das i.st, die rehn Gebote, der Gb.u
be, das Vaterunser und die Sakrament:;" ('1'ischr:!d'f~i1). 

In der Epitome heifSt es.: „Und wcd.l ookh1; föchcn 
L 'd ··11 Q' „.,. auch den gemeinen aie!a imo essot~ Jen 0ee.„cn i.ceJJg-

keit betreffen, hekennün 1vir uns auch zu cfon kleinen 
nnd groß,en Katechismo Dokfö1· Luthers . . . als der 
Laien Blhel, darin u11e:i bügriff.en, was in. Hefüger 
Sch1:ift weitläufig gehandelt und einem Cl!rhtz,mmen
schen zu seine.i· Seligkeit vonnöten (Ep:itomc, Einleit. 
5). So a:nch Ltüher in ci11er Katechbmuspred:lgt: 
„Dits soll hciß.en die Kin.der Pfüdigt otl•tir der J~1.J.fon 

Biblia" (WA 3{) I, 27, 26). In der Vor:red13 zum GK 
sagt Luther, daß er „alles, was wir i:n cler Schrift 

haberi" enthält (WA 30 I, 131, 15). ·Weil ihm de .. 
Katechismus so wichtig war, s.tattet er ihn mit Bildern 
aus. 

Luther ist nicht nur im Inhalt trnditionsgehunden, 
sondern auch. in der F.orm. So geht z. B. die Doppel„ 
form KK-GK amf mittelalterliche Vorbilder zurück. 
Wichtiger ist die angewendete Fragdorrn. Die Wiur• 
reln dazu finden wir in den Tauf- und Beichtfragen .. 
Sie w~ren Bekenntn.isfragen, die der Geistliche stellte. • 
And·erer Art waren die Beleihrungsfragen i111 den kate
chefü~chen Dialogen, bei denen wißbegiierige Schüler 
ihr1en Lehrer oder förtgeschr.ittene Mitschüler fragten. 
Die eigentlitche Katechismusfrage scheint auf die böh-. · 
'mischen Brüder zurückzugehen, d~e die „Kinderfrage" 
k~runten. D~ waren Verhörfr:age:n., So1cbe Verhör- .. 
fragien fiinden wir auch in frühreformatorische:n Kate
chismen. Diie Frage ist also .ursprünglich die Kinder-. 
frage, auf diie der Lehrer antwortete. Aus· ihr wird 
dann die Verhörfrage. Luther wendet nicht die Kin
derfrage, sondern die Ve1rhörfrage an, w1e aus der DM 
hervmgeht. Dort wird den Eltern eine Anleitung ge
f1ieihen, wie sie die Kinder verhören sollen. Er gibt 
ein.lge Muster für sokhe Fragen. . Das soll geschehen, 
„niiicht al1cin als<>, daß sie die Worte auswendig lernen 
noch reden,, wie bisher geschehen ist, sondern Stück 
für Stück frage und sie antworten lasse, was eÜin jeg
liches bedeute und wie es zu verstehen" sei (WA 19, 
76, 15ff.). 

Das Wort Katechismus bereächnet einen ganz be
stimmten Stoff, der den . Glaubensgehalt der Bibel zu
sammenfaßt. Er enthält die von alters her in ,der 
Kiliche ·vorhandenen Stücke, diie Luther erklärt ·hat. 
So umfassen d~· einmelnen Lehrstücke und zugleich 
alle gemeänsam den · giesamten Inihalt der Heiligetn 
Schrift. Unsere Aufgabe wird es sein, diesen. Schrift
inhalt auszulegen und den Kindern in ihrer Spriliche 
wiiederzugeben, ohne dabei etwas von dem Inhalt zu 
verfälschen. Wir haben das Kind in seiner Umwelt 
anzusprechen, um ihm eine Hilfe für sei.nien Glauben 
zu gehen. Dabei wird uns der KK zu einem une:nt
hehrHqhen Wegweiser werden. Wir· werden freilich 
nicht vel1!äumen; auch das Wort der Bihel mit henn
zuziehen. 

(Aus dem Amtsblatt der Evangelisch"Lutherischen 
Kirche in Thüringen 1956, Nr. 13) 
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